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für Haushalt , Kälber und Ferkel zugebilligten Menge , an

Molkereien und andere beſtimmte Stellen zu liefern . Es kann

ferner die Entrahmung der Milch und die Ablieferung des

NRahmes angeordnet werden . Die eigene Herſtellung von Butter

kann unterſagt werden . Die gewiſſenhafte Erfüllung dieſer Vor⸗

ſchriften , die je nach den Verhältniſſen verſchieden ſind , iſt drin⸗

gende Pflicht ; je vollſtändiger die erzeugte Milch und Butter ,
unter peinlichſter Beſchränkung auf die für den Eigenverbrauch
zugelaſſenen Mengeu , abgeliefert wird , deſto geringer werden

ſonſt unausbleibliche Zwangsmaßnahmen ſein . Denn kaum etwas

iſt für Soldaten und Rüſtungsarbeiter härter und lähmt ihre

Spannkraft mehr als Mangel an dem nötigſten Fett , das ihnen

durch jene Vorſchriften zugeſichert werden ſoll . Im Hinblick

hierauf wird jeder Landwirt den gewohnten Milch - und Butter⸗

genuß in ſeinem Haushalt gern aufs äußerſte beſchränken .

Für Käſe beſtehen beſtimmte Höchſtpreiſe für die ein⸗

zelnen Sorten . Andere Sorten dürfen überhaupt nicht hergeſtellt
werden . Der gewerbsmäßige Poſt⸗ und Frachtverſand von

Käſe durch den Herſteller oder eine von ihm beauftragte Perſon
an den Verbraucher iſt verboten .

Auch der Verkehr mit Eiern iſt beſonders geregelt . Die

Beſitzer können dazu verpflichtet werden , die Eier nur an be⸗

ſtimmte Abnahmeſtellen ( Händler oder Genoſſenſchaften ) zu

liefern . Beſondere Vorſchriften gelten für die Behandlung der

Bruteier . Auch hier iſt die Verſendung der Eier im allgemeinen

verboten und nur bei behördlichem Ausweiſe des Abſenders und

Empfängers geſtattet .

III . Förderung der Erzeugung .

Der Landwirt iſt durch den Krieg in vieler Hin⸗

ſicht ſchwer in ſeinem Berufe behindert . Zahlloſe

größere und kleinere Betriebe , deren Leiter im

Felde ſtehen , müſſen von Frauen geführt werden .

Wirtſchaftsbeamte , Maſchinenführer , Arbeiterund
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Knechte fehlen und können nur mangelhaft durch

Kriegsgefangene erſetzt werden . Die beſten Arbeits⸗
pferde ſind ausgehoben , die übrigen infolge knap —

pen Futters in der Leiſtungsfähigkeit beſchränkt ,
Betriebsmittel und Erſatzteile von landwirtſchaft⸗

lichen Maſchinen , Geſchirre und Ackergeräte ſind ,
wo ſie abgängig werden , ſchwer zu erſetzen . Dieſe

Schwierigkeiten ſo weit zu mildern , wie es die allem

anderen vorgehenden Anforderungen des Krieges
zulaſſen ,iſt eine der Aufgaben des neu begründeten
Kriegsamtes und der ihm unterſtellten Kriegs —
amtsſtellen bei den ſtellvertretenden Generalkom⸗

mandos , der Kriegswirtſchaftsämter und der

zhnen unterſtellten Kriegswirtſchaftsſtellen ,
welche dabei von ſachverſtändigen Landwirten

beraten werden . Auch die Beſchaffung des für
den Boden ſo dringend nötigen Stickſtoffdün⸗

gers , der wegen des ſteigenden Bedarfs zur

Pulverherſtellung leider vorläufig nur in unzu⸗

veichenden Mengen der Landwirtſchaft zur Ver —

fügung geſtellt werden kann , hat das Kriegsamt
übernommen . Der Vertrieb des Kunſtdüngers
bleibt dagegen dem freien Handel und den Ge⸗

nKoſſenſchaften überlaſſen . Der Gedanke , auch den

Kunſtdünger durch Behörden nach einheitlichen
Grundſätzen zu verteilen , hat aufgegeben werden

müſſen , weil eine gleichmäßige Verteilung von

einer Stelle ſich als undurchführbar erwieſen hat .
Nur für den Anbau beſtimmter beſonders wich —
tiger Feldfrüchte , wie Olfrüchte , Lein , Hülſen⸗
früchte , Kohl , und in gewiſſen Fällen auch Zuk —

kerrüben , werden beſondere Zuweiſungen von

Dünger durch die zuſtändigen Behörden erfolgen .
Die Beſchaffung brauchbaren Saatgutes aller Art

ſoll dem Landwirt möglichſt erleichtert werden . Der
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einfachſte Weg der Zulaſſung des unbeſchränkten

Handels mit Saatgut mußte wegen der dabei vor⸗

gekommenen ſchweren und die menſchliche Verſor⸗

gung gefährdenden Mißſtände aufgegeben und die

Vermittelung der e für

den Saatgutverkehr in Anſpruch genommen

werden

Nachbarliche Hilfe und behsrdlicher Nat ſollen

gleichfalls dazu beitragen , den

Landwirtsfrauen ihre immer ſchwerer werde de

n zu erleichtern . Hierzu ſind vor 11816806
rufen die Kriegswirtſe chaftsſtellen , an die ſich jeder

vertrauensvoll wenden kann .

Aber alle dieſe Hilfsmittel können nicht ver hin⸗

dern , daß — je länger der Krieg dauert , je mehr

Menſchen und Pferde er in Anſpruch nimmt , je

die Verteilungsvorſchriften werden

müſſen , um den 70 Millionen Deutſchen das Durch⸗

1911n zu 81f — der landwirtſchaftliche

Beruf immer ſchwieriger und ſorgenvoller wird .

Immer mehr Arbeitskraft , Entſchlo ſſenheit und

Amſicht wird von dem Bauer und der Bäuerin er⸗

fordert , wenn ſie ihre heilige Aufgabe erfüllen

ſollen , die Nahrung des deutſchen Volkes ſicherzu —

ſtellenz WIdiin mehr Fleiß und Entſagun 1
digkeit müſſen die Land arbeiter und länd ichen

i

Dienſtboten aufwenden , um ihre Pflicht gegen

das Vaterland zu erfüllen und ſich Slei59110
den ihre im Frieden gewohnte E

weiſe mehr und mehr einſchränkenden Vor⸗

ſchriften abzufinden .
Aber nur wenn alle Landleute , groß und klein ,

arm und reich , in alter Pflichttreue zuſammen⸗

ſtehen , dann braucht auch weiterhin unſer deut⸗

ſches Volk vor dem Aushungerungsp plan Eng⸗
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lands ſich nicht zu fürchten , dann wird es alle An —

ſchläge ſeiner Feinde weiter ſiegreich überwinden .

V . Betriebe der Nahrungsmittelgewerbe .
Die Nahrungsmittelgewerbe ſtehen in enger Verbindung

mit der Landwirtſchaft . Deren Einſchränkung greift daher auch
auf die Betriebe über , die landwirtſchaftliche Erzeugniſſe ver⸗
arbeiten .

1 . Verarbeitung von Bodenerzeugniſſen .
Da das Getreide , wie wir ſahen , für den Kommunalverband

beſchlagnahmt iſt , ſo hat dieſer oder an ſeiner Stelle die Neichs⸗
getreideſtelle auch für das Ausmahlen zu ſorgen .

Die Reichsgetreideſtelle überwacht die Mehlherſtellung , ſie
kann Mahllöhne feſtſetzen , während der Kommunalverband und
die Gemeinde die Brotverteilung regeln . Selbſtverſorger können
das ihnen zukommende Getreide für ſich ausmahlen laſſen ; die
Kleie iſt ihnen dann zurückzuliefern . Die Hafernährmittelfabriken ,
Preßhefefabriken , Graupenmühlen , Malz⸗ und Gerſtenkaffee⸗
fabriken ſowie die Brauereien werden bei der Beſchaffung und
Verarbeitung , der Preisbemeſſung und Veräußerung ihrer Er —
zeugniſſe von beſonders dazu beſtimmten Behörden überwacht —
Die Malz⸗ und Gerſtenkontingente der Brauereien ſind , um dieſe
Nahrungsmittel möglichſt der Ernährung zu erhalten , auf etwa
ein Viertel der Friedenserzeugung eingeſchränkt worden .

Die Kornbranntweinbrennerei iſt gänzlich beſeitigt . Kartoffel⸗
ſpiritus darf nur für Heereszwecke , vor allem zur Munitions⸗
erzeugung , nicht als Trinkbranntwein für die Bevölkerung , her⸗
geſtellt werden . Auch die Herſtellung von Branntwein aus
Draubenwein , Obſtwein , Zuckerrüben iſt im weſentlichen unterſagt .

Die gewerbliche Herſtellung von Dörrgemüſe , von Obſtkon⸗
ſerven und Marmeladen ſowie von Obſtweinen ſteht unter der
Aufſicht beſonderer Kriegsgeſellſchaften .

Auf die beſonderen Beſtimmungen für Zuckerrübenverwer⸗
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